
Mancher Nachbarschaftsstreit über zu r,'iel

Schatten oder Blätter findet nicht mehr
statt, r.veil die Beseitigung eines strittigen
Baurnes nicht meh:r zur Disskussion steht.

Die in jüngster Vergangenheit vorgekorn-
menden Baumftillaktionen der Deutscher
Bahn AG, der FfWG, anderer Institutionen
oder Privatpersonen sind dann nicht mehr
so einfhch möglich.
Eine vcm BLniD gefcrLderte Baunr-
schutzsatzung soli Iblgenden inliali hal-ren:

x Geschr-itzt sind alle Laut.:- und Nadel-
bäurne mii einem Stamrrum{äng von min-
destens 60cm, gemessen in lm Höhe, bei
mehrstärnmigen Bäur,ren wird die Surnme

der Stammumfänge zu Grunde gelegt: alie
Grc,ßsträucher mit einer ,tiohe von mirrd.

3m, sornie alle freilvachsenden l{eclten.
Diese diirfbn nicht enttbrnt, beschädigt oder
in ihrer GestaLlt wesentlich veräirdert
weriler..,{.usnahrrien uncl Belreiungen sind
nach Antragstellung mögiich. S chlidigungen
und tseeinträclrtigurrgen sind :

+ Befestrguing des Boclens mit einer
wasserundurcirlässigen Deck,e.

=Abarabungen. Ar.rsschachtungen oder
.A.ufschüttungen

= Baumscheilrer: i;on Bäumen durch Be-
fahren oder Parken von Krallf;rhrzer;qen
zu verdichten

= Lagr:rn oder ,Anschutten -yorr Salzen,

Ölen, i-augen, Düngemitteln

=,Ar-lstreten lassen von Gasen

=Anwenden \,'on Unkrautvernichtungs-
mitteln und Streusalzen

Die Strafen {ür Zurviderhandlungen reichen von
Ersatzpflanzungen bis hin zu hohen Geldt,ußen.
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Wir halten eine generelle, flächendecl:ende Eiaum-
schutzsatzung. so wie sie riberall (z.Il. I{anncler.
V,rolfsburg) in den veigangenen Jaken erlasselr
,,vu!'Ce, aus öi.,:ologischer -qicht fur eine zu'ingendt:
I'rctrvenriigl.:eii:, um die Gehiilze 'jei: Sta,Ct Fian;eiii
nachhaltig zr"i s;ci:ützen. Sie beinhaltet viele Vcrteiie
[)ie Er s;sung des schutzr,vrirdigen l-]aurabest:*dr;
isi. dabei fiir Cie Unt,;re Naturschutzbehör-re
aurlgesprocherr einiä,;h, da autii,encLige cirliiL:he

K;artierungen, Begutacirh.rngen und regeirnäßi.qr:

r\ktLrä11:lieü:r"ie del bisher:jqcn l,iste elriiijt'rr
[.]ariibcrliineus scllir: üiäi1 ni<;lrt wie aniirr')
lioi-;t:.ri'.:n (;1.:i Enrciiiiai) :r1\jiiclitn Lchai-,ilr
urri ll;:i;ebrui er Fläi:iie ciriltrenzieri:it, ruil t:in.:r;

llai;htncietktrr,'ii,-"li §rhr-itz z\] gerviirileristrü. i],iii
r-iilbii c'inllet' aiie im R;it l,ei-lretenr;n Fral:r:icne;.r iii-ti.
fr:r einr: i;r,,irl<särne.,greiiert rle IJ aumschutzsatzi.i;ig :r-:
.rctieren, deun der bestehenden Sat;zune mans,,.iJt e;
ai:L cl er nctv,'en di i{eii Durchsetzungskrail. Es o bii,: g;
delru', natrirlich der Venvaltung, clie verabs;hieietc
Sat;zring mii: Leben zu iiillen" bzu,. sie l:orisequeni
anzi.r!v0ir,ierl, daniit dem Baumfier,e:l L.il:he1t
gebciien lvcrden kann.
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K.reisgruppe Hameln-Pyrmont

'Wer 41üume p,f{anzt, ileißi es, dtr ${au6t
an {ie Zufur.nJ:t. ht der'(}e6,entuart irt: et

fi'eiffufi e$ersc drmgfich, {it T,orfiaßderse.ä

ßawme uacfi J'acfrgercc{tt xu pffege*.

a,afur, [a§ sic nicfrt iin {en 5{'irn',we[

wactlsen, sorgt fiefumnt:firfr scficn die

.9cfr.werfipft; fafür a6er, daJl stu uuf
,Erdcn wn{ spezie$ in unsere'n .\ta[t nic{r,t

[iß 1{ölTe frau\en sin$ wir a{k
'uerantwortlicfr.'

Bund für
Uniweli und
Natu:schutz
Dr:utr;cl- land
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Die Baumschutzsatzung der Stadt Hameln ist

scit Frühjahr 1988 in KraJl. Sie ist also
mittlcnveile fast 9 Jahre alt. Hierbei handelt
es sich um cinc objektbezogene Satzung. die

lediglich bestimmte, fi.ir schutzrvürdig
erklärte Bäume unter Schutz stellt. Dicse
Listc ist mittlerw,eile nicht mehr aktuell- da

viele Gehölze entfcrnt rvurden und neue

schützensrverte Bäume nicht erfaßt sind. Dic
rcchtiichc Durchsctzungskraft dcr bestchen-
den Baurnschutzsatzung bei Zu',viderhandlur-
gen ist mehr als ungenr'rgend. Die Untere
NaturschutzbehOrcie als Kontrollbehördcr hat
aufgrund dcs schuachen Satzungstextes
kaum die Möglichkeit aus naturschutz-
fachlicher Sicht Auflagen bzu-. Strafen zr
verhärgen. Dartiberhinaus tangiert die

Satzung sou'icso nur die als schützensstirdig
autgclistcten Biurne. allc andcren G.ohl:izl
bleibcn unbcrücksiclrtigt. Es besteht aiso
absoluter Handlungsbedarf. da cs in jüngster

Vergangenheit rviederholt zu bedauerlichen
Baumftillaktionen im Stadtbei:eich gekommen

ist.

Bäume. insbesondere aite Baiume haben für
den Menschcn seit jeher eine zentrale und
viclfaltige Bedeutung. Straßen mrt Bäumen
sind schöner, lebendiger und u'ohnlicher.
Baumlose Straßen w'irken dagegen

abiveisend. kalt und stcnl. Ein Ort ohne Gri.rn

rväre für dic meisten von uns unannehmbar.
Rasenflächen allein mit ihren sterilen Gnin
oh:rc leuchtcnde Blüten erfullen auch nicht
unscrc Envartung. Große altc Bäume prägen
dagegcn das Bild eines Ortes durch ihr Grtin.
durch inrre Blütcn. ihrc Früchte und sosar

durch ihren Schatten. Alte Bäume und alte Häuser, oder doch
Gebäude unterschiedlicher Altersstufeq lassen zusammen mit
Straßen. Bächen. Brunnen usw. das Bild einer Stadt entstehen.

das für uns, die rvir darin leben, mit dem Begriff,,Wohnqualität"
verbunden ist. Wir Menschen brauchen eüren Ort. wo rvir uns

rvohlfühlen und es auch rveiterhin tun können. Bäume tragen also
u'esentlich zur Steigerung der Lebensqualitiit in den städtischen
Siedlungsräumen bei. Sie beeinflussen den Menschen äußerst
positiv in psvchischer und auch physischer Hinsicht. Sie

lermitteln ein Gefühl der Geborgenheit und können Verstjindnis
für dic Naturgesetze envecken. denen auch der Mensch
unter*,orfen ist. Eine vielfültige und gesunde Stadwegetation übt
eine nachhaltig verbesserte Wirkung auf das Leben in unserer
Stadt aus. Als da wären :

+ Bäume reinigen die Atemluft von Staub und den anhaftenden
giftigen Gasen. So kann ein Großbaum ca. 100 kg Staub im
Jahr binden.

= Sie spenden Schatten. gleichen die Temperaturunterschiede
aus (urn bis zu 6 "C) und sorgen so firr eine erhebliche
Verbesserung des sudtischen Kieinklimas.

= Sic rcrdunsten Wasser (bis zu mehreren hundert Litern pro
'Tag) rurd sorgen so firr eine Anreicherung der Lilft-
feuchtigkeit in der Atemluft.

= Sie dämpftn den Verkehrslärm.

= Sie liefern den fi.ir i\lensch und Tier lebensnotrvendigen
Sauerstoff und verbrauchen dabei das Treibhausgas
Kohlendioxid.

+ Sie sind Lebensraum fi.ir zahlreiche Tierarten

Neben diesen meßbaren Verbesserungen sollten vor allem die
nicht meßbaren" positiven Auswirkungen auf Seele und Geist
(Erleben der Jahreszeiten. Pr.ägturg des Stadtviertcls.
Verbesserung des Wohnumfeldes, Vogelgezrvitscher usrv.)
ktinftig stärker Beachtung finden.
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Großgehölze in der Stadt haben es schwer. Durch
Unwissenheit und lgnoranz sind Straßenbäume täglich
einer Vielzahl von negativen Einflüssen ausgesetzt.
Neben den Belastungen durch die Kiimasituation und

Luftverunreinigung sind sie vor allem durch
die Beeinträchtigung im Bodenbereich
gefiihrdet. Strarke Versiegelung des

Wurzelbereichs durch Asphalt und Beton, das

Ausbringen von Streusalz, Bodcnverdich-
tungen durch parkende Autos, der Mißbrauch
der Baumscheiben (Wurzelbereiche) als

Hundetoilette, die immer wieder unterschätzte
Unsitte den Baumbestand als Lager- bnv.
Rangierplatz bei Bauarbeiten zu r,erwenden
u.v.rn., üben kontinuierlich schädigende Ein-
flüsse auf die Baumsubstanz aus. Oft sind die
Bäume diesen schädigenden Einwirkungen
nicht mek gewachsen und gehen langsam zu
Grunde. Wenn nach dem Absterben von
Wurzelpartien und Asten, nach mehrjährigem
Siechtum geschädigte Stämme rvindbruch-
gefahrdet sind, greift die Verkehrssicherungs-
pflicht, und die Bäume müssen gefülh werden.
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Kommunaler Baumschutz ist nötig, weil die
Urnweltschäden zunehnren, unser Leben
primär von rvirtschaftlichern Denken bestimmt
wird und die Baumfeindlichkeit irnmer noch
groß ist. Der Zweck der Satzung besteht in der
Erhaltung der Bäume, Großsträucher und
Hecken im Geltungsbereich. Dieser
Geltungsbereich sollte das bebaute sowie das

unbebaute Gebiet der Kommune umfassen, um
einen flächendeckenden Schutz zu gervähr-

leisten. Das hat den Vorteil, daß die Bäume
nicht mehr ausschließlich privatem Verständnis
oder vielmehr Unverständnis ausgeliefert sind.

sondern unterliegen öffentlicher Kontrolle.
Größere Bäume sind gegen planerische
Uberlegungen (Straßen,

Industrie) geschützt.
Wohnungen,


